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Profil

Anton Muheim

Entwurf fiir eine neue Bundesverfassung im Prifstand (I)

Im Februar dieses Jahres ist der Ent-
wurf fiir eine total revidierte Bundesver-
fassung mit einem begleitenden Bericht
publiziert worden. Er ist das Ergebnis
einer dreieinhalb Jahre dauernden, inten-
siven Arbeit einer 46kopfigen Experten-
kommission. Darin wirkten Personen aus
verschiedensten Kreisen unserer Bevolke-
rung, aus der Politik und der Wissen-
schaft mit. Die Kommission war aber kei-
neswegs proportional zusammengesetzt,
waren doch nur sieben Mitglieder sozial-
demokratischer Herkunft.

Der Verfassungsentwurf dieser Kom-
mission bindet die politischen Behorden
in keiner Weise. Er bedeutet nicht den
Schlusspunkt eines politischen Entscheidungsprozesses, sondern viel-
mehr den Beginn einer Offentlichen Diskussion. Der Bundesrat hat das
Vernehmlassungsverfahren auf breitester Basis erdffnet. Die

grundsatzliche Auseinandersetzung mit diesem Entwurf

ist die grosse politische Aufgabe, die sich dem Schweizervolk in nichster
Zeit stellt. Der Entwurf bildet die Grundlage fiir die Uberpriifung der
Strukturen des Bundesstaates und fiir die Erneuerung unserer grundlegen-
den Einrichtungen.

Das erste Echo in der Offentlichkeit nach dem Erscheinen des Verfas-
sungsentwurfes war erstaunlich positiv. Man rithmte den klaren und iiber-
sichtlichen Aufbau, die verstindliche Sprache, den zeitgemissen und fort-
schrittlichen Charakter und den sozialen Gehalt. Besonderes Lob erhielt
die Offenheit der neuen Verfassung, die Anpassung an die Bediirfnisse
der Gegenwart und Zukunft erleichtere. Es sei ein kithner, in sich geschlos-
sener und gelungener Entwurf.
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Doch die negativen Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. In
der Presse wurde bald gegen den Verfassungsentwurf scharf geschossen.
Er sei zentralistisch, er untergrabe den Foderalismus und die Stellung der
Kantone. Die Offenheit der Verfassung 6ffne die Tiir zum totalen Staat,
der alles und jedes mache, zum Versorgungsstaat. Der Entwurf zu einer
neuen Bundesverfassung sei «ein kalter Staatsstreich».

In der nun angelaufenen Diskussion wurde auch geltend gemacht, ein
solches Experiment Totalrevision sei abwegig, nachdem uns die halbe
- Welt um unser Leben unter der alten Bundesverfassung beneide. Damit
wird die Vorfrage der

Notwendigkeit und Wiinschbarkeit der Totalrevision

erneut gestellt. Die geltende Verfassung, datiert vom Jahre 1874, hat also
ein ehrwiirdiges Alter von iiber 100 Jahren. Seither wurde keine Total-
revision mehr vorgenommen. Hingegen haben Volk und Sténde iiber 80
Teilrevisionen angenommen (und gegen 90 verworfen). Dadurch wurden
einzelne Bestimmungen unseres Grundgesetzes den Erfordernissen der
Zeit einigermassen angepasst. Unsere Bundesverfassung bildet ein Flick-
werk, indem Wichtiges neben Unbedeutendem, Modernes neben Uber-
holtem, fundamentale Grundsidtze neben ldcherlichen Ausfithrungsbestim-
mungen stehen. Die grossen Leitlinien werden von diesem Wildwuchs
weitgehend verdeckt, die Verfassung ist uniibersichtlich und ihr Aufbau
unsystematisch.

Aber es geht nicht nur um die formale Seite, sondern auch um die
materiellen Strukturen unseres Bundesstaates. Die Beziehungen zwischen
Bund und Kantonen sind voéllig undurchsichtig geworden, sie sind je nach
Materie anders gestaltet. Der Biirger findet im Grundgesetz keine voll-
standige Aufzéhlung seiner Rechte und Pflichten. Die staatlichen Miihlen
mahlen langsam, so dass die notwendigen Massnahmen oft nicht recht-
zeitig getroffen werden konnen. Oder man ist gezwungen, zum undemo-
kratischen Dringlichkeitsrecht zu greifen, was die Staatsverdrossenheit der
Biirger vergrossert.

Es ist daher nicht nur wiinschbar, sondern geradezu notwendig, die
Verfassung unseres Staates und seine Strukturen von Grund auf zu iiber-
priifen und zu bereinigen. Das Verhiltnis des Bundes zu den Kantonen ist
zu kldren, das Rechtssetzungsverfahren ist zu beschleunigen und damit die
Handlungsfihigkeit des Staates zu verbessern. Das Dringlichkeitsrecht
muss verschwinden und die demokratischen Volksrechte sind wieder voll
zu respektieren. Und nicht zuletzt soll das Verstandnis und das Interesse
des Biirgers fiir seinen Staat gefordert und sein Verhiltnis zu ihm ver-
bessert werden. Aus diesen und anderen Uberlegungen haben wir Sozial-
demokraten die Totalrevision der Bundesverfassung befiirwortet.

Bei der Wiirdigung des vorliegenden Entwurfes der Expertenkommis-
sion ist als erstes Charakteristikum festzuhalten, dass es sich um
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eine offene Verfassung

handelt. Sie entspricht einem mit der Revision angestrebten Ziele, ndmlich
die Schwerfilligkeit, ja Handlungsunfahigkeit des Staates zu beseitigen
oder doch zu vermindern. Wenn heute neue Probleme auftauchen, bei
deren Losung der Bund eingreifen oder mitwirken muss, dauert es 10 bis
15 Jahre, bis es soweit ist. Es gibt dafiir zahllose Beispiele, wie lange es
bei uns geht, zum Beispiel beim Gewisserschutz, beim Umweltschutz, bei
der Konjunkturlenkung. Zuerst muss beim Parlament sowie bei Volk und
Stdnden ein Verfassungsartikel durchgebracht werden, erst nachher kon-
nen Bund und Kantone die notigen Ausfiihrungserlasse ausarbeiten. Es
dauert lange, allzulange, bis die Losung dringender Probleme in Angriff
genommen werden kann. Das heutige Rechtssetzungsverfahren ist von
einer unerhorten Zihfliissigkeit.

Demgegeniiber will der Entwurf die Verfassung fiir weitere Entwick-
lungen offen gestalten. Die vorgeschlagenen Bestimmungen iiber die staat-
lichen Aufgaben beschrinken sich auf die hauptsdchlichen Grundsitze
und Zielsetzungen. Sie enthalten keine Details mehr. Weniger wichtige
Fragen sind auf der Gesetzesstufe zu regeln. Da die staatlichen Aufgaben
zwischen Bund und Kantonen liickenlos aufgeteilt werden, wiren kiinftig
nurmehr selten Verfassungsdnderungen nétig. Das Hauptgewicht der zu
treffenden Regelung wiirde bei der Gesetzgebung liegen, bei der das fakul-
tative Referendum besteht. So kdnnten in den meisten Féllen Teilrevisio-
nen der Verfassung mit dem obligatorischen Referendum von Volk und
Stinden vermieden werden. Das Doppelhindernis Verfassungsartikel —
Ausfithrungsgesetz wiirde auf das einfache Gesetzgebungsverfahren zu-
riickgefiihrt. Der Weg zu Neuerungen wiirde damit weniger beschwerlich.
In diesem Sinn wire also die neue Verfassung offen.

Diese Offenheit, die von den Befiirwortern des Entwurfes als Perle be-
trachtet wird, ist fiir die Gegner ein Greuel. Dadurch werde die Verfas-
sung abgewertet und der Gesetzgeber sei nicht mehr an die Schranken der
Verfassung gebunden. Es wiirden die demokratischen Rechte abgebaut,
da das obligatorische Referendum iiber den Verfassungsartikel wegfalle.
Es wiirden die Kantone ausgeschaltet, da es beim fakultativen Referendum
tiber das Gesetz kein Stindemehr brauche.

All dem ist entgegenzuhalten, dass die gleiche Bundesversammlung so-
wohl Verfassungsgeber als auch Gesetzgeber ist. Das Volk hat auch mit
dem fakultativen Referendum bei jedem Gesetz, das bestritten wird, das
letzte Wort. Allerdings spielt dabei das Standemehr nicht. Dieses hat aber
nicht die entscheidende Bedeutung, die ihm gegeben wird. Die Fille, in
denen Volks- und Stindemehr in der 130jdhrigen Geschichte unseres Bun-
desstaates auseinandergingen, lassen sich an einer Hand abzidhlen. Die
Stellung der Kantone wiirde nach dem Entwurf noch gestdrkt, indem drei
Parlamente gegen ein Gesetz das Referendum und dariiber hinaus eine
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Initiative ergreifen konnen. Es iiberrascht nicht, dass diejenigen Kreise, die
am heutigen Staate nichts oder moglichst wenig dndern wollen, eine offene
Verfassung ablehnen. Demgegeniiber verdient diese Offnung aus sozial-
demokratischer Sicht volle Unterstiitzung, da sie in die Zukunft gerichtet
und dem Neuen gegeniiber aufgeschlossen ist. Sie ermdglicht eine recht-
zeitige Anpassung unserer staatlichen Einrichtungen an die Erfordernisse
der Zeit.

Es ist im Rahmen dieses Aufsatzes nicht moglich, alle Neuerungen des
Verfassungsentwurfes darzustellen. Ich muss mich daher darauf beschrian-
ken, einige mir besonders wichtig erscheinende Revisionspunkte heraus-
zugreifen. Finen zentralen Angelpunkt bildet natiirlich in unserem Bun-
desstaat das

Verhéltnis des Bundes zu den Kantonen.

Es war in der Expertenkommission unbestritten, dass der Foderalismus
fiir die vielgestaltige Schweiz auch in Zukunft die richtige Staatsform ist.
Bund und Kantone sollen auch weiterhin den schweizerischen Staat bilden.
Doch die geltende, aus der Zeit der Griindung des Bundesstaates stam-
mende Kompetenzverteilung geniigt den Anforderungen des 20. Jahrhun-
derts nicht mehr. Bis heute sind die Kantone fiir alles zusténdig, was in der
Bundesverfassung nicht ausdriicklich dem Bunde iibertragen ist. Gerade
in dieser Regel liegt die Ursache dafiir, dass es so lange geht, bis in unse-
rem Bunde neue Aufgaben gelost werden. Zuerst muss die Verfassung
gedndert werden, um dem Bund die Kompetenz einzurdumen, und erst
dann kénnen die Gesetze und Verordnungen ausgearbeitet werden. Die
heutige Kompetenzordnung wirkt als Bremsklotz und schadet auf lange
Sicht dem Gedanken des Foderalismus.

Wenn man die Verhiltnisse betrachtet, stellt man fest, dass es nur
wenige Aufgaben gibt, die vom Bund oder den Kantonen ganz allein er-
fiillt werden. Bis auf wenige Ausnahmen wirken die Eidgenossenschaft
und die Kantone in allen Sachbereichen in irgendeiner Form zusammen.
Diese Kooperation ist fiir die Zukunft des Bundesstaates von grosster Be-
deutung. Wenn sich der Foderalismus als Staatsidee behaupten soll, dann
kann bei der Aufgabenteilung nicht mehr die Regel gelten «Hie Bund —
hie Kantone». Zur sachgerechten Erfiillung der meisten anfallenden Auf-
gaben gibt es nur ein Miteinander. Die Kantone sind auf die Mithilfe des
Bundes angewiesen, so gut wie der Bund die Mitwirkung der Kantone
nicht entbehren kann. Nur eine solche Kooperation macht den Foderalis-
mus auch in der Zukunft lebensfahig und stark.

Um diesen Gedanken Rechnung zu tragen, hat die Expertenkommission

ein vollig neues System der Aufgabenverteilung

zwischen Bund und Kantonen vorgeschlagen. Es wird nicht mehr von
Zustandigkeiten geschrieben, sondern von Verantwortungen, was nicht nur
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das Recht, sondern auch die Pflicht zum Handeln beinhaltet. So werden
im Entwurf (Artikel 48 bis 51) die verschiedenen Bereiche aufgezéhlt, in
denen der Bund oder die Kantone die Hauptverantwortung tragen. Daraus
geht hervor, dass der andere Partner auch irgendwie mitengagiert ist. In
den Bereichen, in denen die Hauptverantwortung bei den Kantonen liegt,
kann der Bund Rahmengesetze erlassen, die Mindestanforderungen fest-
legen oder die Koordination unter den Kantonen sicherstellen. Den Kan-
tonen obliegt der Vollzug der Bundesgesetze, soweit es nicht notwendig ist,
dass der Bund es selber tut. Koordination durch den Bund und Vollzug
durch die Kantone stirken im Grunde die Stellung der Kantone, da da-
durch die Gefahr der Ubertragung der vollen Zustindigkeit auf den Bund
vermindert wird.

Etwas anders ist die Rechtslage bei den iibrigen Sachgebieten, die in
den Artikeln 49 bis 51 des Entwurfes nicht aufgefiihrt sind. Fiir die rest-
lichen Aufgaben sind die Kantone verantwortlich, soweit ein Bundesgesetz
nichts anderes bestimmt (Artikel 52). Diese Bestimmung ist fiir viele
Foderalisten ein Stein des Anstosses. In diesen verbleibenden Bereichen
kann durch ein Bundesgesetz die Verantwortung der Kantone an den
Bund iibertragen werden. Gegen solche Verschiebungen wire nicht das
obligatorische, sondern das fakultative Referendum gegeben, bei dem das
Standemehr nicht erforderlich ist.

Die Befiirchtungen der Kantone sind aber meines Erachtens nicht be-
griindet. In erster Linie sind diese verschiebbaren Sachbereiche in der Ver-
fassung selber bezeichnet. Zum andern wird in Artikel 53 der neuen Ver-
fassung die Selbstdndigkeit der Kantone gewihrleistet, soweit es sich mit
der Erfiillung der Aufgaben vereinbaren ldsst. Und endlich haben drei
kantonale Parlamente das Recht, gegen ein Bundesgesetz das Referendum -
oder gar eine Initiative wie die Stimmberechtigten zu ergreifen.

(Fortsetzung folgt)

341



	Entwurf für eine neue Bundesverfassung im Prüfstand. I.

